
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/5/13 3Ob91/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1975

Norm

EO §7 Da

ZPO §294

Rechtssatz

Dem Erfordernis des § 7 Abs 2 EO genügen Erklärungen des Verp ichteten, worin dieser den Eintritt der Tatumstände,

von denen die Vollstreckbarkeit abhängt, bestätigt. Dasselbe gilt, wenn die Verp ichtung von der Leistung der

betreibenden Gläubigers an einen Dritten abhängig gemacht wird und dem Exekutionsgericht eine in der gehörigen

Form errichtete Bestätigung des Dritten, die Leistung empfangen zu haben, beigelegt wird.
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